
Vorvertragliche Informationen zur
Kreditwürdigkeitsprüfung bei
Hypothekar- und Immobilienkrediten
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Wir freuen uns, dass Sie Interesse an einem Kredit durch unser Haus haben! Um Ihren Kreditwunsch näher bearbeiten
zu können und insbesondere die nach § 10 HIKrG iVm EBA/GL/2015/11 gesetzlichen Vorschriften zur Kreditwürdig-
keitsprüfung einhalten zu können, benötigen wir von Ihnen einige Informationen und Unterlagen, die wir Ihnen anbei
gerne auflisten. Damit wir Ihr Ansuchen möglichst rasch weiter bearbeiten können, bitten wir Sie, diese Unterlagen 
spätestens binnen 14 Tagen nach dem Erstgespräch beizubringen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Angaben zu unserem Auskunftsersuchen vollständig und richtig sein müssen, da
sonst keine ordnungsgemäße Kreditwürdigkeitsprüfung möglich ist.

Bitte beachten Sie, dass der Kredit nicht gewährt werden kann, wenn Sie die für die Prüfung der Kreditwürdigkeit
erforderlichen Informationen oder Nachweise nicht vorlegen. 

Wir bitten Sie daher jedenfalls um folgende Unterlagen:

• Ausweiskopie (Reisepass)

• Einkommensnachweis der letzten drei Monate bei unselbständiger Erwerbstätigkeit oder die letzten drei ESt-Bescheide
samt Einnahmen-/Ausgabenrechnung oder Bilanz bei selbständiger Erwerbstätigkeit
– Sofern Ihr Einkommen in den letzten drei Jahren starken Schwankungen unterlegen ist, bitten wir zusätzlich um
eine Angabe zur Höhe der Schwankung und eine kurze Begründung dafür.

– Sofern die voraussichtliche Laufzeit des Kredites Ihr Pensionsantrittsalter erreicht, bitten wir Sie zusätzlich, die 
Höhe der zu erwartenden Pensionsbezüge durch Beibringung einer entsprechenden Berechnung nachzuweisen.

– Sofern künftige Gehaltssprünge zu erwarten sind und berücksichtigt werden sollen, so ist ein entsprechender 
Nachweis dafür zu erbringen. 

• ausgefüllte und unterschriebene Haushaltsrechnung/Selbstauskunft (inkl. Nachweise zu wesentlichen Belastungen)
– Bitte beachten Sie, dass zusätzlich zum Ergebnis Ihrer aktuellen Haushaltsbudgetrechnung u.a. ein potentiell 
geringeres Einkommen im Ruhestand oder auch ein Anstieg des Referenzzinssatzes bei variablen Sollzinssätzen 
ausreichend Berücksichtigung finden muss und daher gewisse Reserven einberechnet werden müssen.

• geplante Eigenmittel, die verwendet werden (inkl. Nachweis)

• Gesamtinvestitionskosten

• gewünschter Finanzierungsbetrag

• Kaufvertrag(sentwurf) (sofern vorhanden)

• eventuell Exposé der Immobilie vom Immobilienmakler

• Grundbuchsauszug (sofern vorhanden)

• Energieausweis (sofern vorhanden, die ersten 4 Seiten)



• zusätzlich bei Kauf eines Einfamilienhauses:
– Baubewilligung
– bewilligter Einreichplan

• zusätzlich bei Kauf einer Eigentumswohnung:
– Wohnungsplan
– Nutzwertgutachten
– Betriebskostenabrechnung oder -vorschau der Hausverwaltung

• zusätzlich bei Kauf eines Zinshauses:
– Mietzinsliste
– Mietverträge
– Wohnungspläne
– Nutzwertgutachten
– Betriebskostenabrechnung oder -vorschau der Hausverwaltung

• allfällige weitere von Ihrem Kundenbetreuer aufgrund der individuellen Begebenheiten Ihres Kreditwunsches ge-
forderte Informationen gemäß folgender Auflistung: 

Bitte beachten Sie, dass die Entscheidung über die Kreditgewährung bzw. die Konditionen ausschließlich bei der kredit-
gewährenden Bank liegt. Ein Rechtsanspruch auf Kreditgewährung besteht nicht.

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen Ihrer Kreditwürdigkeitsprüfung auch Bonitätsdaten von externen Datenbanken zum
Zwecke der Überprüfung der von Ihnen gemachten Angaben eingeholt werden.

Insbesondere können von uns Bonitätsdatenbanken folgender Betreiber abgefragt werden:
KSV 1870, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien 
CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Wien 

Bezüglich der uns übermittelten Daten bitten wir Sie, sich bei Bedarf schriftlich direkt an die jeweiligen Auskunfteien 
zu wenden. Sie haben dazu gemäß den §§ 26 bis 29 Datenschutzgesetz ein Selbstauskunftsrecht, das Recht auf Richtig-
stellung oder gegebenenfalls auch Löschung sowie ein Widerspruchsrecht.

Jeder kann sich weiters wegen einer behaupteten Verletzung seiner Rechte oder ihn betreffender Pflichten durch 
einen Dritten nach dem Datenschutzgesetz mit einer Eingabe an die Datenschutzkommission wenden (§ 30 Abs 1 Daten-
schutzgesetz).

Urheber dieser Informationen ist die
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Informationen nach § 6 (1a) VKrG und § 7 Z 5a HIKrG 
 

In Ihrem Kreditvertrag wird der Zinssatz auf Basis von Referenzwerten berechnet. Als Referenzwerte werden 

entweder der EURIBOR oder der LIBOR verwendet. 

 
Nachstehend finden Sie eine Erklärung dieser Referenzwerte: 

 
EURIBOR: 

 

EURIBOR steht für Euro Interbank Offered Rate. EURIBOR bezeichnet jenen durchschnittlichen Zinssatz, zu 

dem sich genau definierte europäische Panelbanken (Banken mit bester Bonität) untereinander Kredite (mit 

verschiedenen Laufzeiten von z.B. 3 oder 6 Monaten) in Euro gewähren. Bei der Berechnung der EURIBOR - 

Werte werden die höchsten und niedrigsten 15% der gemeldeten Werte nicht berücksichtigt. Diese Werte 

werden täglich neu berechnet. 
 

Administrator des EURIBOR ist European Money Markets Institute (EMMI). 

 
LIBOR: 

 

LIBOR steht für London Interbank Offered Rate. Der LIBOR bezeichnet den durchschnittlichen Zinssatz, zu dem 

sich genau ausgewählte Panelbanken einander Kredite in bestimmten Währungen (z.B. CHF) auf dem Londoner  

Geldmarkt  gewähren.  Von  diesen  Werten  werden  die  höchsten  und  niedrigsten  25%  der gemeldeten 

Werte nicht berücksichtigt. Von den übrigen Werten wird ein Durchschnitt berechnet, um den LIBOR zu 

ermitteln. Diese Werte werden täglich neu berechnet. 
 

Administrator des LIBOR ist die ICE Benchmark Administration (IBA). 
 

 
Auswirkung auf den Verbraucher: 

 

Da Ihr Kreditvertrag an einen Referenzwert gebunden ist, wirken sich Schwankungen dieses Referenzzinsatzes 

direkt auf Ihren Kredit aus. Wenn sich der Referenzwert zu den vereinbarten Anpassungsstichtagen gegenüber 

dem letzten Anpassungsstichtag verändert hat, schlägt diese Veränderung direkt auf Ihre Kreditzinsen durch 

und kann zu einer Erhöhung oder Senkung Ihrer Rate führen. 

 

Vorgehensweise bei Wegfall des Indikators: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Fall, dass der EURIBOR/LIBOR nicht mehr veröffentlicht wird, kann vertraglich nicht geregelt werden, weil 

die Folgen vorweg nicht hinreichend präzise vorhergesagt werden können. Sollte der Gesetzgeber – wie in 

der Vergangenheit in vergleichbaren Fällen geschehen – einen Ersatzreferenzwert vorgeben, so wird dieser zur 

Anwendung kommen. Sollte keine gesetzliche Regelung erfolgen, wird (nach unserer, der Überprüfung durch 

die Gerichte unterliegenden Rechtsansicht) ersatzweise jener Referenzwert heranzuziehen sein, der unter 

Berücksichtigung aller Umstände für die Anpassung der Zinssätze im Sinne der im Kreditvertrag getroffenen 

Vereinbarungen am besten geeignet ist. Darüber würden wir Sie gegebenenfalls natürlich eingehend 

informieren. 

SEITE 3

r44cgmp
Maschinengeschriebenen Text
www.sparda.at


	Auflistung 1: Kontoauszüge Girokonto der letzten 3 Monate, Nachweise Fremdverbindlichkeiten, Scheidungsurteil (im
	Auflistung 2: Bedarfsfall), Vordienstzeitenbestätigung (GKK-Auszug)
	Auflistung 3: 
	Auflistung 4: 
	Volksbank Überall e: 
	 Gen: VOLSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien

	[Haftungsart:] Genossenschaft mit beschränkter Haftung: SPARDA-BANK - eine Marke der VOLKSBANK WIEN
	[Sitz:] 1234 Ort [Anschrift der Hauptanstalt]: Büro-/Postadresse: Bahnhofplatz 7, 9500 Villach
	[Firmenbuch:] FN 123456y Landesgericht Ort: FN 211524s HG Wien, UID: ATU52403000
	DVR: 123456: T: 04242 28156
	UID-Nr: 12345: E: kundenservice@sparda.at
	Telefonnummer: F: 04242 28156 9485
	web-Adresse: www.sparda.at


